
 

 

 

Unternehmenssteuerreform 2008 

Das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 ist nun end gültig von Bundestag und 
Bundesrat verabschiedet und enthält wesentliche Änd erungen - nicht nur für 
Unternehmer. 

Nachdem der Bundesrat bereits am 25. Mai 2007 das Unternehmensteuerreformgesetz 2008 
verabschiedet hatte, hat auch der Bundesrat am 6. Juli 2007 Grünes Licht gegeben. 

Die Reform soll Deutschland im internationalen Standortwettbewerb attraktiver und 
wettbewerbsfähiger machen. Natürlich gibt es bereits kritische Stimmen, die bezweifeln, dass die 
Reform die angestrebten Ziele erreichen und umsetzen kann. Teilweise wird befürchtet, dass sie 
sogar das genaue Gegenteil bewirkt. Ob sie sich bewährt, wird sich zeigen müssen. Im 
Einzelnen enthält das Gesetz folgende Änderungen: 

• Unternehmensbesteuerung:  Die Körperschaftsteuer sinkt von 25 auf 15 %, 
entsprechend sinkt auch der Solidaritätszuschlag. Zusammen mit den Änderungen bei 
der Gewerbesteuer muss eine Kapitalgesellschaft zukünftig im Schnitt nur noch 29,83 
%, anstelle von jetzt 38,65 %, - an den Fiskus abführen. 

• Gewerbesteuer:  Die Steuermesszahl sinkt von 5 auf 3,5 % und der Anrechnungsfaktor 
bei der Einkommensteuer wird von 1,8 auf 3,8 erhöht. Dafür werden zukünftig 25 % aller 
Schuldzinsen statt nur 50 % der Dauerschuldzinsen dem Gewinn zugeschlagen, und die 
Gewerbesteuer wird nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar sein. 

• Abgeltungssteuer:  Für private Kapitalerträge gilt ab dem 1. Januar 2009 eine 
Abgeltungssteuer von 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, wozu 
gegenüber der Bank die Angabe der Konfession notwendig ist. Gleichzeitig wird das 
Halbeinkünfteverfahren abgeschafft. Die Abgeltungssteuer gilt nicht für Erträge aus 
Lebensversicherungen und stillen Beteiligungen, wenn Gläubiger und Schuldner nahe 
stehende Personen sind und bei der Gesellschafterfremdfinanzierung, wenn der 
Gesellschafter oder eine ihm nahe stehende Person mit mindestens 10 % an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Wahlweise ist per Steuererklärung auch eine 
Regelbesteuerung möglich, falls die Abgeltungssteuer zu einer höheren Steuerbelastung 
führt. 

• Sparer-Pauschbetrag:  Der bisherige Sparer-Freibetrag und der Werbungskosten-
Pauschbetrag werden zu einem Sparer-Pauschbetrag von 801 Euro zusammengefasst. 
Der Abzug tatsächlicher Werbungskosten ist dann ausdrücklich ausgeschlossen. 

• Spekulationsgeschäfte:  Der Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften führt 
zukünftig unabhängig von der Beteiligungshöhe zu Einkünften aus Kapitalvermögen, 
womit die Abgeltungssteuer greift. Außerdem fällt dafür die Spekulationsfrist weg - all 
dies aber erst für Anteile, die nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind. Der 
Abzug von Verlusten aus Aktienverkäufen wird auf Gewinne aus diesen Geschäften 
beschränkt, eine Verrechnung mit sämtlichen Kapitaleinkünften gibt es nicht. Für 
Immobilien bleibt es bei einer Spekulationsfrist von 10 Jahren. 

• Zinsschranke:  Unternehmen dürfen Schuldzinsen bis zur Höhe ihrer Zinserträge 
abziehen. Darüber hinaus sind die Schuldzinsen nur bis zur Höhe von 30 % des um 
Zinsaufwendungen und Abschreibungen erhöhten und um Zinserträge verminderten 
Gewinns (EBITDA) abzugsfähig. Zinsen bis zu 1 Mio. Euro sind unbegrenzt abzugsfähig, 
nicht abziehbare Zinsen unbegrenzt vortragsfähig. 

• Abschreibung:  Die degressive Abschreibung wird abgeschafft, und geringwertige 
Wirtschaftsgüter sind nur noch bis zu einem Betrag von 150 Euro sofort abzugsfähig. 
Für Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen 150 und 1.000 Euro ist eine 
Poolabschreibung als Sammelposten über fünf Jahre möglich. 

• Investitionsabzugsbetrag:  Aus der Ansparabschreibung wird in Zukunft der 
Investitionsabzugsbetrag. Die Betriebsvermögensgrenze für die Inanspruchnahme wird 



 

 

bei bilanzierenden Unternehmen auf 235.000 Euro angehoben, Freiberufler können die 
Regelung nutzen, wenn ihr Gewinn 100.000 Euro nicht übersteigt. Der 
Investitionszeitraum beträgt dann drei (bisher zwei) Jahre. Außerdem muss der 
Unternehmer das Wirtschaftsgut jetzt nur noch seiner Funktion nach benennen, statt ihn 
wie bisher hinreichend zu bezeichnen. 

• Thesaurierungsbegünstigung:  Für thesaurierte Gewinne in Personengesellschaften 
kann der Unternehmer einen ermäßigten Steuersatz von 28,25 % zuzüglich 
Solidaritätszuschlag beantragen, wenn er mit mehr als 10 % oder mehr als 10.000 Euro 
am Gewinn beteiligt ist. Eine spätere Entnahme unterliegt dann der Abgeltungssteuer. 

• Wertpapierleihe:  Die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Wertpapierleihe und 
Wertpensionsgeschäften werden eingeschränkt. 

• Mantelkauf:  Der Verlustvortrag hängt nur noch davon ab, ob ein neuer Anteilseigner 
maßgebend auf die Geschicke der Kapitalgesellschaft einwirken kann. Bei Übertragung 
von mehr als 25 % bis zu 50 % innerhalb von 5 Jahren geht der Verlustvortrag quotal 
verloren, bei mehr als 50 % entfällt er komplett. 

• Werttransfer:  Ein Werttransfer ins Ausland soll sachgerecht besteuert werden, wobei 
Details erst durch eine Rechtsverordnung oder ein Anwendungsschreiben festgelegt 
werden. 

• Teileinkünfteverfahren:  Für Anteile von Kapitalgesellschaften im Betriebsvermögen 
entfällt das Halbeinkünfteverfahren, dafür gilt dann das Teileinkünfteverfahren, bei dem 
40 % steuerfrei bleiben und 60 % besteuert werden. Werbungskosten sind entsprechend 
zu 60 % abzugsfähig. 

• Beteiligungsgrenze:  Für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von 
Dividendenerträgen aus Streubesitz im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften 
wird die Beteiligungsgrenze von 10 % auf 15 % angehoben. 

• Anpassungsanträge:  In der Übergangszeit müssen für Anträge auf Anpassung der 
Vorauszahlung zur Körperschaft- und Gewerbesteuer auch die 
Gegenfinanzierungsmaßnahmen mit berücksichtigt werden. 

Ausübung des Verpächterwahlrechts statt Betriebsauf gabe 

Durch eine Betriebsverpachtung lässt sich die mit e iner Betriebsaufgabe 
verbundene Aufdeckung der stillen Reserven vermeide n. 

Liegen die Voraussetzungen einer Betriebsverpachtung vor, lebt das Verpächterwahlrecht auf. 
Es besagt, dass eine Betriebsaufgabe und die damit verbundene Aufdeckung der stillen 
Reserven vermieden werden kann, solange die Absicht besteht, die gewerbliche Tätigkeit eines 
Tages wieder aufzunehmen. Von dieser Absicht ist auszugehen, solange die Fortsetzung 
objektiv möglich ist und eine eindeutige Aufgabeerklärung nicht abgegeben wird. Der 
Bundesfinanzhof hat dazu festgestellt, dass die für die Ausübung des Verpächterwahlrechts 
erforderliche Absicht der Wiederaufnahme den Betrieb in dem Zustand umfasst, in dem sich das 
Unternehmen befand, als die letzte werbende Tätigkeit eingestellt wurde. 

Doppelte Haushaltsführung für nichteheliche Lebensg emeinschaften  

Der Bundesfinanzhof lässt die Grundsätze der doppel ten Haushaltsführung 
ausnahmsweise auch für die nichteheliche Lebensgeme inschaft zu. 

Der Bundesfinanzhof hat in der Vergangenheit eine doppelte Haushaltsführung auch dann 
anerkannt, wenn zwei zukünftige Ehegatten an verschiedenen Orten wohnen und arbeiten und 
nach der Eheschließung eine der beiden Wohnungen zur Familienwohnung machen. Begründet 
wurde diese Auffassung mit dem grundrechtlichen Schutz der Ehe. Der Bundesfinanzhof hat 
jetzt auch eine Ausnahme für nichteheliche Lebensgemeinschaften zugelassen: Die doppelte 
Haushaltsführung kann bei nicht verheirateten Personen beruflich veranlasst sein, wenn sie vor 



 

 

der Geburt eines gemeinsamen Kindes an verschiedenen Orten berufstätig sind und im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Geburt des Kindes eine der beiden Wohnungen zur 
Familienwohnung machen. 

Der Bundesfinanzhof begründet diese Ausnahme damit, dass nicht nur die Ehe, sondern auch 
die Familie unter dem besonderen Schutz der Verfassung steht. Eine Familie ist die 
Lebensgemeinschaft zwischen Eltern und Kindern. Der private Anlass der Kindesgeburt wird 
dem ebenfalls privaten Anlass der Eheschließung gleichgestellt. In Hinsicht auf die doppelte 
Haushaltsführung entscheidend ist aber auch hier der zeitliche Zusammenhang zwischen Geburt 
und Bestimmung der gemeinsamen Familienwohnung. 

Anwendung der 1 %-Regelung auch für Leasing-Fahrzeu ge 

Auch für ein Leasing-Fahrzeug, das zu weniger als 5 0 % betrieblich genutzt wird, 
lässt sich die 1 %-Regelung anwenden. 

Die Anwendung des pauschalen Nutzungswertes erfordert nicht die Zugehörigkeit des Kfz zum 
Betriebsvermögen. Der Gesetzeswortlaut enthält noch nicht einmal den Begriff des 
"betrieblichen Kraftfahrzeugs", sondern spricht nur von einem Kraftfahrzeug. Das Finanzgericht 
Köln hat daher entschieden, dass eine Anwendung der Pauschalisierung auch bei 
Leasingfahrzeugen möglich ist, die zu weniger als 50 % betrieblich genutzt werden. Diese Frage 
ist höchstrichterlich noch nicht geklärt, so dass die weitere Entwicklung abzuwarten sein wird. 

Scheindarlehen als verdeckte mittelbare Grundstücks schenkung 

Ein Scheindarlehen kostet den Anspruch auf die Eige nheimzulage. 

Wenn Sie den für den Kauf eines bestimmten Grundstücks vorgesehenen Geldbetrag vor dem 
Erwerb des Grundstücks zugesagt und bis zur Tilgung des Kaufpreises schenkweise zur 
Verfügung gestellt bekommen, sind Sie nicht mit Anschaffungskosten belastet. Die fehlende 
Belastung führt dazu, dass Sie keinen Anspruch auf Eigenheimzulage haben. Der 
Bundesfinanzhof beurteilt den entsprechenden "Darlehensvertrag" als Scheingeschäft, da Sie 
offenkundig die notwendigen Folgerungen aus dem Darlehensvertrag bewusst nicht ziehen, weil 
das Darlehen von vornherein nicht zurückgezahlt werden soll. Dieses Scheingeschäft soll 
lediglich die mittelbare Grundstücksschenkung verdecken. 

Nebenkosten als haushaltsnahe Dienstleistungen 

Handwerksleistungen und haushaltsnahe Dienstleistun gen, die in den 
Nebenkosten oder dem Hausgeld enthalten sind, könne n mit einem Nachweis 
vom Verwalter oder Vermieter steuermindernd berücks ichtigt werden. 

Als Mieter oder Wohnungseigentümer bestreiten Sie mit den Nebenkosten oder dem Hausgeld 
auch Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Diese 
Aufwendungen können Sie ab 2006 steuermindernd geltend machen. Voraussetzung dafür ist, 
dass Sie entweder eine detaillierte Jahresabrechnung, aus der die entsprechenden 
Aufwendungen zu entnehmen sind, oder eine Bescheinigung des Vermieters oder Verwalters 
vorlegen. Dann steht einer Steuerermäßigung um 20 % nichts entgegen. Haben Sie noch keinen 
solchen Nachweis, so sollten Sie Ihren Vermieter oder Verwalter darauf ansprechen. 

 



 

 

Pflegegeld verhindert Pflegepauschbetrag 

Erhält der Pflegende weitergeleitetes Pflegegeld, s o besteht kein Anspruch auf 
den Pflegepauschbetrag. 

Wird ein Pflegebedürftiger von mehreren Steuerpflichtigen gepflegt, so wird normalerweise auch 
der Pauschbetrag nach der Zahl der Pflegepersonen geteilt. Eine Aufteilung des 
Pflegepauschbetrages ist jedoch nicht möglich, wenn einer der Pflegenden für die Pflege 
weitergeleitetes Pflegegeld erhält. Das Pflegegeld, das der Pflegebedürftige an den Pflegenden 
weiterleitet, zählt nämlich zu den schädlichen Einnahmen aus Pflegeleistungen und schließt die 
gleichzeitige Geltendmachung eines Pflegepauschbetrages aus. 

Kindergeld vor dem Wehrdienst 

In einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten z wischen Ausbildungsende 
und Beginn des Wehr- oder Zivildienstes können Elte rn weiter Kindergeld 
erhalten. 

Eltern haben für ihren Sohn, der das 27.Lebensjahr (seit 1. Januar 2007: 25. Lebensjahr) noch 
nicht vollendet hat, für eine Übergangszeit von höchstens vier Monaten zwischen 
abgeschlossener Ausbildung und dem Beginn des Wehr- oder Zivildienstes einen Anspruch auf 
Kindergeld. Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung, dass der Wortlaut des Gesetzes keine 
andere Interpretation zulässt, als dass auch Kinder, die sich zwischen dem 
Ausbildungsabschluss und der Ableistung des Grundwehrdienstes befinden, beim Kindergeld zu 
berücksichtigen sind. 

Das Gesetz spricht von der Übergangszeit zwischen einem Ausbildungsabschnitt und dem 
Wehr- oder Zivildienst. Ein Ausbildungsabschnitt ist aber jeder Zeitraum, der als 
Berufsausbildung zu berücksichtigen ist. Danach handelt es sich bei der ersten Phase der 
Ausbildung - in der Regel die allgemeinbildende Schule - ebenso um einen Ausbildungsabschnitt 
wie bei der letzten Phase, die dem Ausbildungsabschluss unmittelbar vorangegangen ist. 

Der Bundesfinanzhof hat damit eine andere Auffassung als die Finanzverwaltung und das 
Finanzgericht Schleswig-Holstein vertreten: Das Finanzgericht war der Auffassung, dass eine 
Übergangszeit nur begünstigt sein kann, wenn feststeht, dass nach dem Wehr- oder Zivildienst 
die angefangene Ausbildung fortgesetzt wird oder eine weitere Ausbildung erfolgen soll. Der 
Bundesfinanzhof hat damit einen weiteren Schritt nach vorne unternommen und die Situation bei 
der Berücksichtigung von Kindern sowohl für das Kindergeld als auch für die Gewährung der 
Freibeträge für Kinder verbessert. 

Verkauf von Wertpapieren und kurzfristiger Wiederka uf 

Verkaufen Sie Wertpapiere nur zur Verlustrealisieru ng innerhalb der 
Spekulationsfrist und kaufen sie kurz darauf zurück , so ist das kein 
Gestaltungsmissbrauch.  

Wenn Sie Wertpapiere zwei Tage nach deren Verkauf mit Verlust wieder kaufen, so ist das kein 
Gestaltungsmissbrauch. Da es sich um börsennotierte Wertpapiere handelt, ändern sich die 
einen Kauf oder Verkauf beeinflussenden Faktoren täglich. Es ist daher nicht ausgeschlossen, 
dass Sie sich zwei Tage nach dem Verkauf der Aktien auf Grund einer neuen wirtschaftlichen 
Bewertung der Chancen und Risiken, die in diesen Wertpapieren liegen, zu einem erneuten Kauf 
dieser Papiere entschlossen haben. 



 

 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Ihnen das Gesetz - anders als die Regelungen bei 
anderen Einkunftsarten - die Möglichkeit einräumt, durch die Wahl des Veräußerungszeitpunktes 
über den Eintritt des Steuertatbestandes zu entscheiden und damit Ihr Grundrecht der 
wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit in Anspruch zu nehmen. 
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